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Verwaltungsrecht AT 1 
Ein Lernprogramm zum 
allgemeinen Verwaltungsrecht1 

Götz Knoop 

Der Verlag Alpmann&Schmidt 
gehörte zu den Ersten, die kom
merziell juristische Lernpro
gramme2 angeboten haben. Zu
erst erschien ein Programm zum 
Recht der beweglichen Sachen3 , 
welches noch unter einer DOS-
Version von Knowledge Pro ent
wickelt wurde. Ende des Jahres 
1991 stellte der Verlag sein zwei
tes Lernprogramm vor. Dies 
setzte sich mit dem allgemeinen 
Teil des BGB auseinander. Es lief 
ebenfalls noch auf DOS-Ebene 
und wurde unter Education-One 
entwickelt. Beide Programme 
boten wohl gute Ansätze. 
Durchsetzen konnten sie sich 
dennoch nicht, was möglicher
weise an den Vorbehalten vieler 
Juristen gegenüber der EDV lag. 
Seit Anfang 1992 hörte man hin
sichtlich juristischer Lernpro
gramme nur noch wenig. Die 
Entwicklung solcher Lernpro
gramme schien insbesondere auf 
kommerzieller Ebene eingeschla
fen zu sein.4 Anfang dieses Jahres 
hat Alpmann&Schmidt ein neues 
Lernprogramm vorgestellt. Wie 
bereits der Titel erkennen läßt, 
beschäftigt es sich mit dem ersten 
Teil des allgemeinen Verwal
tungsrechts. Bei der Entwicklung 
dieses Programms wurde wieder 
auf Knowledge Pro zurückge
griffen, diesmal auf die Windows 
Version5 . 
Ausgeliefert wird das Programm 
in einem Hardcover auf einer 3,5 
Zoll Diskette, wodurch versen

dungsbedingte Diskettenfehler 
weitgehend ausgeschlossen sein 
dürften. 

Die 
Installation 

Die Installation wird von einem 
kleinen Hilfsprogramm vorge
nommen und ist auch für den 
völlig unerfahrenen Anwender 
unproblematisch. Im Programm-
Manager wird ein eigenes Fenster 
angelegt, im dem sich ein Icon 
für den Start des Programms be
findet. Nach der Installation be
legt das Programm etwa 1,2 MB 
Festplattenkapazität. 

Kopierschutz 

Bei einer aufmerksamen Studie 
des beiliegenden Anleitungshef-
t eSj spätestens aber bei einer In
stallation auf einem anderen -
neu erworbenen - Rechner wird 
der Anwender feststellen, daß 
man im Hause Alpmann & 
Schmidt hinsichdich des Soft
wareschutzes der Urheberrechts
novelle alleine offensichtlich 
nicht vertraut. Das Programm 
wurde mit einem Soft
warekopierschutz versehen. Da
durch kann eine Installation der 
Vollversion nur auf einem Rech
ner erfolgen; auf anderen Rech

nern werden nur noch Demover
sionen installiert. Mit Kopien der 
Originaldiskette lassen sich eben
falls nur Demoversionen instal
lieren. Dieser Kopierschutz mag 
einige Anwender zunächst är
gern. Damit ist aber noch zu le
ben, da man beim Kauf neuer 
Hardware gegen Rücksendung 
der Originaldiskette vom Verlag 
eine neue Diskette erhält. Somit 
stellt dieser Kopierschutz zumin
dest gegenüber dem der vorheri
gen Programme eine wesentliche 
Erleichterung dar. Dort war er so 
angelegt, daß beim Start des Pro
gramms immer die Originaldis
kette im Laufwerk abgefragt 
wurde. Dies machte den Anwen
der insbesondere dann zu einer 
Art 'Diskjockey', wenn er meh
rere Programme mit einem der
artigen Kopierschutz nutzte. 
Hinsichtlich der technischen 
Anforderungen benötigt das 
Programm lediglich einen PC, 
auf dem Windows in der Ver
sion 3.1 läuft und an dem eine 
Maus angeschlossen ist. Letzte
re ist zwar keine zwingende 
Voraussetzung, aufgrund der 
Benutzerfreundlichkeit aber 
dringend anzuraten. 
Die Vollversion kann zu einem 
Preis von D M 42,- vom Verlag 
Alpmann&Schmidt, Postfach 
1169, 48001 Münster, oder über 
den Fachbuchhandel bezogen 
werden. Eine Demoversion ist 
zum Preis von 4,- D M beim Ver
lag zu bekommen. 

Dem Rezensenten lag die erste Version dieses Programms vor. 

Solche Programme, die den Lernstoff vorgeben und deren Zweck in der Wissenspräsentation, in der Darstellung von Begriffen und 
Zusammenhängen liegt. 

vgl. jur-pc 1990, 759 

Auf wissenschaftlicher Ebene gab bzw. gibt es an der Universität des Saarlandes und der Humboldt-Universität Berlin einschlägige 
Proj ekte/Seminare. 

vgl. jur-pc 1994, 2443 ff 
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Die Systematik 

Das Programm ist in acht Ab
schnitte eingeteilt (Abb. 1). Die 
ersten sieben Abschnitte befassen 
sich vordringlich mit der Wis
senspräsentation. Diese wird 
durch grafische Darstellungen 
aufgelockert und einprägsam un
terstützt (z. B. Abb. 3). Bereits 
innerhalb der ersten sieben Ab
schnitte sind neben der reinen 
Wissenspräsentation Abfrageme

chanismen eingegliedert. Diese 
bestehen in einzelnen Fragen zur 
Wissensüberprüfung und -verfe--
stigung. Im achten Abschnitt er
folgt dann ein ausführlicher Test. 

Zur Wissenspräsentation 

Ein Problem bei der Wissensver
mittlung mittels Lernprogramm 
ist häufig der Uberblick über den 
Stoff. Es ist recht schwierig, auf 
einer Bildschirmseite einerseits 
ein Detailproblem zu erläutern 

Afpmann und Schmidt - Verwaltungsrecht AT 
gatei << S:o;uük ^'^t<:> Vo>>> Optionen 

Ve rwaltu n g s recht 
Allgemeiner Teil 

Rechtmäßigkeit eines VA - Materielle Rechtmäßigkeit 
Datei << Zurück Weiter V o r » Optionen Hilfe 

Beurteilungsspielraum 

Prüfungsspezifische Wertungen lassen sich nicht tegelhaft erfassen, sondern beruhen auf der jeweiligen 
Prüfungssituation. Die Behörde hat daher einen sog. Bewertungsspielraum (BVerfGJMJW 1991, 
2005. 2007V 

1 

BVerIG NJW 1991, 2005, 2007; 

Prüfer müssen bei ihrem wertenden Urteil von Einschätzungen und Erfahrungen ausgehen, die 
sie im Laufe ihrer Examenspraxis bei vergleichbaren Prüfungen entwickelt haben und allgemein 
anwenden. Die Notendefinitionen der Prüfungsordnungen verlangen das sogar ausdrücklich, 
soweit sie auf durchschnittliche Leistungen abstellen. Aber auch die Bestehensgrenze, also der 
Maßstab für ungenügende Prüfungsleistungen, läßt sich nicht starr und ohne den Blick auf durch
schnittliche Ergebnisse bestimmen. Daraus folgt daß Prüfungsnoten nicht isoliert gesehen wer
den dürfen, sondern in einem Bezugssystem zu finden sind, das durch die persönlichen Erfahrun
gen und Vorstellungen der Prüfer beeinflußt wird. Da sich andererseits die komplexen Erwägun
gen, die einer Prüfungsentscheidung zugrundeliegen, nicht regelhaft erfassen lassen, würde die 
gerichtliche Kontrolle insoweit zu einer Verzerrung der Maßstäbe führen. In dem Verwaltungsge-
r\r*h+r n Ki-, ? i-, ß o ^ a o p i n y o l n t j n k* pr, Hirig+qp 1/hnhito r\ac Hpi-ir-M - a i l r h mit H ö r HiHp o i n o c Q g f h i /ar-

und es andererseits im Gesamt
zusammenhang einzuordnen. So 
besteht leicht die Gefahr, t k ß 
man sich mittels Hypertext im
mer tiefer in die Einzelprobleme 
'hineinklickt' und letztlich nicht 
mehr erkennt, an welcher Stelle 
man sich innerhalb des Gesamt
zusammenhangs befindet. Diese 
Gefahr besteht wohl besonders 
bei Anfängern. Abhilfe schafft 
hier die Möglichkeit, sich jeder
zeit ein Inhaltsverzeichnis auf 
den Bildschirm zu rufen. Bedau
erlich ist nur, daß der momentane 
Standort in diesem Verzeichnis 
nicht hervorgehoben wird. Aber 
auch hier erhält der Anwender 
Hilfe, indem in der Kopfzeile zu 
jeder Zeit der momentane Stand
ort angegeben wird. , ;< 

Eine weitere Navigationshilfe be
steht in der Möglichkeit, Lesezei
chen zu setzen, die einen direk
ten Link 6 an eine bestimmte Stel
le im Programm definieren. Dies 
erscheint recht sinnvoll, da das 
Programm kaum in einer Sitzung 
durchgearbeitet werden wird. 

Urteils-Hypertext 

Die inhaltliche Präsentation wird 
unterstützt, indem wichtige Ur
teile auszugsweise in das Pro
gramm eingefügt wurden. Der 
Anwender kann sie an der jewei
ligen Stelle per Hypertext aufru
fen (Abb. 2). Dies ist jedoch lei
der nicht konsequent durchge
halten. So hat der Anwender 
z. B. bei den Abgrenzungstheo
rien zwischen öffentlichem Recht 
und Privatrecht zwar die Mög
lichkeit, sich die Theorien erläu
tern zu lassen (Abb. 3). Weitere 
Hinweise auf vertiefende Litera
tur und die Möglichkeit, ein
schlägige Urteile auf den Bild
schirm zu rufen, bestehen an die
ser Stelle nicht. Zwar hat sich die 
Rechtsprechung nicht auf eine 
bestimmte Theorie festgelegt, je
doch gibt es zahlreiche Urteile, in 

Abb. 1: 
Die acht Pro
gramm-Abschnitte 

Abb. 2: 
Urteilsaufrufper 
Hypertext 

Ein Link ist ein Zeiger im Programm, der auf eine andere Stelle verweist, vergleichbar mit einem Sprungbefehl 
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Abb. B.
Abgrenzung zwi

schen öffentlichem 
Recht und Privat

recht 

Abb. 4: 
Multiple-Choice-

Test 

die die Ansätze der einzelnen 
Theorien eingeflossen sind.7 Ar
gumentative Stärken und Schwä
chen der einzelnen Theorien be
kommt der Anwender hier eben
falls nicht dargestellt. 
Neben dem erstmaligen Erarbei
ten lebt ein Lernprozeß dauer
haft von der Vertiefung und Wie
derholung des Stoffes. Diese Ver
tiefung und Wiederholung kann 
beim Programm nur so durchge
führt werden, daß der Anwender 

das gesamte Programm noch ein
mal durcharbeitet, oder mittels 
Inhaltsverzeichnis zu einem be
stimmten Kapitel springt. Sind 
jedoch einzelne Punkte in Ver
gessenheit geraten - z. B. ein be
stimmter Theorienstreit oder gar 
nur eine bestimmte Ansicht -
wird man nicht gleich ein ganzes 
Kapitel oder gar das gesamte 
Programm durcharbeiten wollen. 
Hier würde ein Schlagwortver
zeichnis mit direkten Links an 

Öffentliches Recht und Privatrecht- Abgrenzungstheorien 
Datei «Zurück Weiter V o r » Optionen Hilfe 

Abgrenzungstheorien 
Für die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht sind eine Reihe von Theorien entwickelt 
worden, deren Bedeutung in der Praxis und in der Klausur allerdings äußerst gering ist. 

Nach der Subordinationstheorie liegt ein öffentlich-rechtliches Verhältnis vor, 
wenn zwischen den Beteiligten ein Über-und Unterordnungsverhältnis besteht 
das sich daraus ergibt daß ein Hoheitsträger daran beteiligt ist. 

Ist die Beziehung dagegen durch Gleichordnung geprägt so liegt Privatrecht vor. 

Öffentliches Recht und Privatrecht - T e s t 
Datei «Zurück W_eiter V o r » Optionen Hilfe 

Test 
Zur Wiederholung der Abgrenzung des öffentlichen Rechts vom Privatrecht: 

Bitte geben Sie durch Zuordnung von a b oder cjeweils an, aufweiche Gesichtspunkte die Abgrenzung 
gestützt werden kann. Dabei sind folgende Antworten möglich: 

- richtig und zwingend (a) 
-vertretbar, aber nicht zwingend (b) 
-falsch oder unbrauchbar (c) 

Öffentliches Recht ist gegeben, 

1. wenn aus dem Rechtssatz auch derStaatberechtigtoderverpflichtetsein kann Q a O b O c 
2. wenn dem Staat Eingriffsbefugnisse und Zwangsmittel zustehen Q a O b O c 
3. wenn zwischen den Beteiligten ein Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht O a O b O c 
4 wenn öffentliche Aufgaben erfülltwerden, insb. Aufgaben der Daseinsvorsorge O a O b O c 
5. wenn die Vorschrift überwiegend der Wahrung öffentlicher Interessen dient O a O b O c 
6. wenn es nicht um Vermögenswerte Interessen geht O a O b O c 
7. wenn das Rechtsverhältnis durch gemeindliche Satzung geregelt ist O a O b O c 

bestimmte Programmstellen gute 
Dienste erfüllen. 
Aber auch im übrigen will das 
Programm nicht so recht mit den 
unterschiedlichen Anforderun
gen des Anfängers einerseits und 
des Fortgeschrittenen anderer
seits harmonieren. Der Anfänger, 
der sich zum ersten Mal mit dem 
allgemeinen Verwaltungsrecht 
konfrontiert sieht, wird mögli
cherweise - trotz der Kopfzeile 
und des Inhaltsverzeichnisses -
von der Faktenfülle des Pro
gramms erschlagen und verliert 
den Uberblick. Der Examens
kandidat wird vermutlich bekla
gen, daß das Programm zu wenig 
Fakten und weiterführende Hin
weise bietet. Dieser Balanceakt 
zwischen Übersichtlichkeit und 
Einfachheit einerseits und detail
lierten Informationen anderer
seits hätte durch eine Untertei
lung in verschiedene Lernstufen 
gelöst werden können. 8 

Wesentlich aufgewertet würde 
das Programm auch durch die 
Möglichkeit, sich Anmerkungen 
machen zu können. Wer hat 
nicht während seines Studiums in 
Lehrbüchern und Ubersichten 
handschriftlich Hinweise einge
tragen, Fundstellen aufgeschrie
ben und kleine Fallskizzen ge
macht?! Durch eine solche Mög
lichkeit könnte der Anwender 
das Programm aktiv gestalten. Er 
könnte es an die Rechtsentwick
lung anpassen oder ihm einen ei
genen individuellen Schwerpunkt 
geben. Mit einer solchen Mög
lichkeit zur weiteren Aktivität 
würde wohl auch die Effektivität 
des Lernens zunehmen, denn ak
tive Lernprozesse sind effektiver 
als passive. Hinzuzufügen ist je
doch, daß bislang kein juristi
sches Lernprogramm eine solche 
Möglichkeit bietet. Lediglich bei 
den juristischen CD-ROM-Pro
dukten sind Notizfunktionen 
weitgehend integriert. Der Beck-
Verlag realisiert mit Beck-Con
nectivity sogar die Möglichkeit, 

7 so etwa BVerwG in DVB1 1984, 227 ff oder BGH in DVB1 1979, 778 
8 So ist es beim Lernprogramm etutor erfolgt, vgl. jur-pc 1994, 2726 ff 
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sich Querverweise in andere An
wendungen zu legen.9 Der An
wender kann dort kurze Anmer
kungen am Gesetzestext vorneh
men. 

Abfragemechanismen 

Die eingangs erwähnten Fragen 
zur Wissensüberprüfung und -
Verfestigung bestehen in Multi
ple-Choice- und Lückentextfra-
gen. Die Multiple-Choice-Fragen 
sind geschickt formuliert. Man 
sieht ihnen nicht auf den ersten 
Blick an, welche Antwortmög
lichkeiten korrekt sind und wel
che nicht (Abb. 4). Erfreulicher
weise wird bei der Lösung auf je
de einzelne Antwortmöglichkeit 
mit mehreren Sätzen eingegangen 
(Abb. 5). Die teilweise einsilbi
gen Antworten der vorhergehen
den Versionen10 gehören der 
Vergangenheit an. Durch die aus
führlichen Antworten hat der 
Anwender die Möglichkeit, seinen 
evtl. Fehler genau zu erkennen. 
Bei der Lückentextabfrage wurde 
das ständige Problem der 
Schreibfehler geschickt umgan
gen. Eine Bewertung des Ge
schriebenen nach Richtig oder 
Falsch erfolgt überhaupt nicht. 
Vielmehr wird die Angabe des 
Anwenders einfach durch die 
korrekte Antwort überschrieben. 
Um die Antworten besser ver
gleichen zu können, kann zuvor 
eine Hardcopy des Bildschirms 
ausgedruckt werden. Der An
wender kann so ohne weiteres 
selbst erkennen, ob seine Ant
wort völlig korrekt war, inhalt
lich falsch, oder ob er sich bloß 
verschrieben hatte. Diese Lösung 
ist ein guter Kompromiß zwi
schen dem schwierigen Abfangen 
von Schreibfehlern einerseits und 
dem vollständigen Verzicht auf 
Lückentextfragen andererseits. 
An einer Stelle des Programms 
wird auch ein vollständiger Fall 

als Lückentextfrage gestellt. Als 
Antwort wird die Vervollständi
gung einer Subsumtion verlangt 
(Abb. 6). Hierdurch erhält gerade 
der Anfänger eine Anleitung zur 
Subsumtionstechnik. Da diese in
nerhalb des juristischen Arbei
tens kaum zu unterschätzen ist, 
kommt der Anleitung hierzu 
ebensolche Bedeutung zu. Daher 
leuchtet es auch nicht ein, wes
halb die Abfrage einer vollständi
gen Subsumtion in das Pro
gramm nur ein einziges Mal ein
geflossen ist. Kleinere Subsum

tionen einzelner Fragen tauchen 
zwar auf, jedoch wird dem An
wender hier nicht die vollständi
ge Fallösungstechnik gezeigt. 
Dies verwundert um so mehr, als 
der Gedanke der sog. Fallmetho
de wesentliches Element in den 
Skripten vom Verlag Alp-
mann&Schmidt ist. So finden 
sich in den Skripten im inhalts
gleichen Teil 54 Fälle. Diese Viel
zahl von Übungs- und Anlei
tungsfällen hat sich im Pro
gramm leider nicht niederge
schlagen. 

Alpmann und Schmidt - Verwaltungsrecht AT 
fJatei <-' 7mtirk W e i f » f ¥<., >> Optionen 

Verwaltungsrecht 
Allgemeiner Teil 

Rechtmäßigkeit eines VA - Materielle Rechtmäfligkeil 
Datei «Zurück Weiter V o r » Optionen Hilfe 

Beurteilungsspielraum 
<m 

Prüfungs spezifische Wertungen lassen sich nicht regelhaft erfassen, sondern beruhen auf der jeweiligen 
Prüfungssituation. Die Behörde hat daher einen sog. Bewertungsspietraum (BVerfG $ J W 1.93,1, 
200S. 2007V 

BVerfG NJW1991. 2005, 2007. 

Prüfer müssen bei ihrem wertenden Urteil von Einschätzungen und Erfahrungen ausgehen, die 
sie im Laufe ihrer Examenspraxis bei vergleichbaren Prüfungen entwickelt haben und allgemein 
anwenden. Die Notendefinitionen der Prüfungsordnungen verlangen das sogar ausdrücklich, 
soweit sie auf durchschnittliche Leistungen abstellen. Aber auch die Bestehensgrenze, also der 
Maßstab für ungenügende Prüfungsleistungen, läßt sich nicht starr und ohne den Blick auf durch
schnittliche Ergebnisse bestimmen. Darausfolgt daß Prüfungsnoten nichtisoliert gesehen wer
den dürfen, sondern in einem Bezugssystem zu finden sind, das durch die persönlichen Erfahrun
gen und Vorstellungen der Prüfer beeinflußt wird. Da sich andererseits die komplexen Erwägun
gen, die einer Prüfungsentscheidung zugrundeliegen, nicht regelhaft erfassen lassen, würde die 
gerichtliche Kontrolle insoweit zu einer Verzerrung der Maßstäbe führen. In dem Verwaltungsge-
f'i.r'Mc.nr-nT.oß n i n o e air,->i-.\r,i-.r, VanAlrtaiar, t/rinn+i-, r-jao l ^ g f i f - M - a n f - h rr.it riay >-4i\fo o m o c C a i - h w a r -

Abb. y. Multiple-
Choice-Test -

Abb. 6: 
Ein Subsumtions-
Scbema 

9 vgl. Arbeitskreis D3 und D4 des EDV-Gerichtstages 1995 (Protokoll abgedruckt in jur-pc Heft 6/95) 
1 0 vgl. die Besprechung des Programms BGB AT 1 in jur-pc 1990, 759, 765/766 
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Der Inhalt 

In dem Programm werden die 
wesendichen Teile des allgemei
nen Verwaltungsrechts behandelt 
(Abb. 1). Nicht behandelt wird 
das Verwaltungsrirozeßrecht, 
womit alle Klagearten außen vor 
bleiben. Im Vergleich zu den 
Skripten deckt das Programm 
den ersten Teil 'Allg. Verwal
tungsrecht' ab. 
Trotzdem ist das Programm 
nicht einfach ein nachprogram
miertes Skriptum. Dies fällt 
schon durch ein Vergleich der In
haltsverzeichnisse auf. Das Pro
gramm ist teilweise anders aufge
baut. So haben beispielsweise die 
Bereiche Zusage, Zusicherung 
und Nebenbestimmungen KE im 
Skriptum einen eigenen Abschnitt 
Besondere Fälle des Handelns 
durch VA erhalten. Im Pro
gramm sind die Nebenbestim
mungen und die Zusicherung un
ter dem Abschnitt über die mate
rielle Rechtmäßigkeit eines VA 

mit untergebracht. An dieser 
Stelle fällt auch auf, das die Pro
blematik der isolierten Anfecht
barkeit von Inhaltsbestimmun
gen nicht erläutert wird. Man 
mag dies zwar auch als Problem 
des Verwaltungsprozeßrechtes 
sehen, das in diesem Programm 
eben nicht enthalten ist. Der in
haltliche Aufbau erscheint aber 
trotzdem teilweise fraglich. Dies 
wird auch an folgendem Beispiel 
deudich: In einem Unterkapitel 
zum öffentlich-rechtlichen Ver
trag 'Begriffsmerkmale und Ar
ten' wird u. a. der Unterschied 
zwischen koordinationsrechtli
chem und subordinationsrechtli
chem Vertrag dargelegt. Auf die 
Rechtsfolgen dieser Unterschei
dung wird an der Stelle nicht ein
gegangen. Dies erfolgt vielmehr 
im einem anderen Unterkapitel 
'Rechtmäßigkeit und Wirksam
keit'. Die Voraussetzungen und 
die Rechtsfolgen dieser Unter
scheidung erscheinen dadurch 
künstlich auseinandergezogen zu 
sein. Gemildert würde dieser 
Eindruck der künstlichen Tren
nung, wenn bei der Erläuterung 

der Rechtsfolgen ein Hypertext
link zu den Voraussetzungen der 
Unterscheidung angelegt worden 
wäre. Dies ist aber nicht erfolgt. 

Resümee 

Insgesamt stellt das Lernpro
gramm gegenüber den vorheri
gen Programmen einen Schritt 
nach vorne dar, obwohl es auch 
noch verbesserungswürdig ist. 
Erfreulich ist die Existenz der 
Navigationshilfen in Form von 
Inhaltsverzeichnis, Standortzeile 
am Kopf des Fensters und Lese
zeichen. Vermißt werden die Bei
spielsfälle, die in den Skripten 
zahlreich vorhanden sind. Er
freulich wäre auch eine offene 
Architektur des Programms ge
wesen, so daß der Anwender zu
mindest kurze Anmerkungen 
einfügen könnte. Bei den Abfra
gemechanismen erfreuen die ge
schickten Formulierungen der 
Fragen und die detaillierten Ant
worten. 
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